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§ 23 K-GWVG Ausschreibung

K-GWVG - Karntner Gemeindewasserversorgungsgesetz - K-GWVG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.10.2024

(1) Die Ermachtigung zur Ausschreibung von Wasserbezugsgebihren ergibt sich auf Grund der gemal3§ 7 Abs. 5 des
Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 erteilten bundesgesetzlichen Ermachtigung.

(2) Erfolgt die Versorgung der Bevolkerung mit gesundheitlich einwandfreiem Trinkwasser sowie mit Nutz- und
Loschwasser im Gemeindegebiet oder in Teilen davon nicht durch Einrichtungen der Gemeinde, wird die Gemeinde
ermachtigt, fur die Bereitstellung und tatsachliche Inanspruchnahme dieser Einrichtungen Wasserbezugsgebihren
auszuschreiben. Abgabenschuldner sind in diesem Fall die Eigentiimer der baulichen Anlagen oder der Grundstticke,
die an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind.

In Kraft seit 14.11.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-gwvg/paragraf/7
file:///

	§ 23 K-GWVG Ausschreibung
	K-GWVG - Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetz - K-GWVG


